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V40 V33 
 

Metaweinsäure  
 
VERZÖGERUNG VON KRISTALLISATIONEN VON WEINSÄURE  

 
 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
♦ Die Metaweinsäure V 40 verhindert das Ausfällen von Weinstein . Sie hat eine 

hemmende Wirkung, und zwar verhindert sie die Kristallisation von Kaliumbitartrat 
oder von Kalziumtartrat. 

 
♦ Die Metaweinsäure V 40 entstammt der Weinsäureveresterung durch kontrollierte 

Erwärmung unter Vakuum. 
 
♦ Die in kleinen Mengen unter Vakuum vorgenommene Herstellung von V 40 sowie eine 

strenge und systematische Überprüfung ihres Wertes garantieren: 
- maximale und beständige Wirksamkeit, 
- schnelle und vollständige Auflösung, 
- farblose und geruchlose Lösungen, 
- ein homogener Wert um 39. 
 

♦ Der Schutz gegen Weinstein steigt mit den Esterwerten bis zu einem Optimum von 
38/40. 

 
♦ Ein Wert über 40 kann eine anhaltendeTrübung hervorrufen. 
 
♦ Wenn normale Lagerbedingungen herrschen, ist der behandelte Wein den ganzen 

Winter hindurch gegen das Ausfällen von Weinstein geschützt. 
 
♦ V 40 wird bei proteinfreien Weinen eingesetzt. Der Wert 38/40 macht eine 

Warmabfüllung möglich. 
 
♦ V 40 und SUPERNEOSTABIL  sind ergänzende Behandlungen, die sich gegenseitig 

verstärken. 
 
♦ Benutzt man sie gleichzeitig, so kann man sicherstellen, dass es nicht zum 

kombinierten Ausfällen von Weinstein und Farbstoff kommt. 
 
♦ V 33 ist eine Metaweinsäure mit einem niedrigeren Wert (33/35). Es wird in 

besonderen Fällen benutzt, z. B. bei Champagner und bei proteinhaltigen Weinen. 
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Die oben gegebenen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. 
Sie werden unverbindlich zur Verfügung gestellt und ohne Garantie gegeben, sofern die Verwendungsbedingungen außerhalb 
unserer Kontrolle liegen. 
Sie entbinden den Benutzer nicht von der Beachtung der Gesetze und der bestehenden Sicherheitsbestimmungen. 
 

 

GESETZGEBUNG 
 
♦ Das Zusetzen von Metaweinsäure ist bis zu einer Höchstgrenze von 10g/hL 

(gesetzlich zulässige Höchstdosierung) zulässig. 
 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
♦ Die Metaweinsäure V40 in Wasser oder kaltem Wein auflösen. (1 kg V40/10 l Wasser 

oder Wein). 
 
♦ Das Präparat vor der Filtration während eines Umpumpvorgangs (mindestens 1/3 des 

Behälters) mit einer Dosierungspumpe oder einem DOSACOL zuführen. 
 
 

VERPACKUNG 
 
V40 : 
♦ Sack  500 g  - Karton  50 x  500 g. 
♦ Sack 1 kg  - Karton  25 x 1 kg. 
♦ Sack 5 kg  - Karton  5  x  5 kg. 
♦ Sack 25 kg 
 
V33 : 
♦ Sack 1 kg  - Karton  25 x 1 kg. 
 
 

LAGERUNG  
 
♦ Ganze Verpackung, originalverschweißt, lichtgeschützt an einem trockenen und 

geruchsfreien Ort lagern. 
♦ Nach Öffnung der Verpackung schnell aufbrauchen. 
 


